
128_:Je~ Bei.!.agen_ zu den sten<2EiE.~-,"Qhischen Protokollen des 

Bundesrates 

B e r ich t 

des Ausschusses für Verfassungs- und Rechtsangelegenheiten 

über den Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 10. Mai 1972, 
betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz über 
sozial~ und 1/1irtschaftsvdssenschaftliche Studienrichtungen 
geändert ",'ird 

Durch den vorliegenden Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
sollen Bestimmungen über den Studienabl?-uf und den Prüfungsvorgang 
der sozia1- und wirtschaftswissenschaftlichen Studienrichtungen 
abgeändert i.r,;erden. So soJlenunter anderem der Abschluß des ersten 
Studienabschnittes bereits nach drei Semestern ermöglicht und die 
Kombina tionsmöglichkei ten bei den Hahlfächern ervJei tert itJerden. 

vJeiters enthält der Gesetzesbeschluß Bestimmungen über die Ver­
längerung der Frist zur Beendigung des staatsVJissenschaftlichen 
Studiums smde über den Erv,rerb des Titels "Hagister der 80zia1-
uncl \>lirtschaftsv.rlssenschaften l1 für Personen, die das Lehram~ 

für mittlere und höhere kaufmännische IJehranstal ten noch nach alten 
Prüfungsvorschriften en:orben haben. 

Der Ausschuß für Verfassungs- und Rechtsangelegenheiten 
hat die gegenständliche Vorlage in seiner Sitzung vom 16. Mai 

1972 in Verhandlung genommen und einstimmig beschlossen, dem 
Hohen Hause zu empfehlen, keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Ausschuß für Ver­
fassungs- und Rechtsangelegenheiten somit den Antrag i der Bundes­
rat ~olle beschließen: 

Gegen den Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 10. Mai 
1972, betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz über 
sozial-und 'i.'irtschaftsh1issenschaftliche Studienrichtungen 
geändert v'ird, ~':ird kein Einspruch erhoben. 

\vien, am 16. Hai 1972 

Dr. Hilde H a w 1 i c e k 
Berichterstatter 

Dr. F ruh s tor f e r 
Obmann 
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